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Zweite Satzung zur Änderung der Promotionsordnung der Fakultät für Naturwissenschaften 

der Universität Paderborn 

 
vom 20. Februar 2020 

 
 

 
 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 67 Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW. S. 547), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 425, berichtigt S. 593), hat die Universität 

Paderborn die folgende Satzung erlassen: 

 

 
 

Artikel I 

Die Promotionsordnung der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Paderborn vom 12. November 

2012 (AM.Uni.Pb. 50/12), geändert durch Satzung vom 30. Juni 2016 (AM.Uni.Pb. 34.16), wird wie folgt 

geändert:  

 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 6 wie folgt gefasst: 

 „§ 6 Annahme als Doktorandin / Doktorand, Immatrikulation“ 

2.  § 6 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

  „§ 6 Annahme als Doktorandin / Doktorand, Immatrikulation“ 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Doktorandinnen und Doktoranden haben sich gemäß Einschreibungsordnung der 

Universität Paderborn einzuschreiben.“ 

3. § 10 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 a) Folgender Buchstabe c) wird eingefügt: 

  „c) Immatrikulationsbescheinigung“ 

 b) Die bisherigen Buchstaben c) bis i) werden die Buchstaben d) bis j). 
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Artikel II 

(1)  Gemäß § 12 Abs. 5 HG kann nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Ordnung 

gegen diese Ordnung die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes 

oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn, 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Präsidium hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher 

beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder  

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des 

Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden. 

(2) Diese Änderungssatzung tritt am 01.04.2020 in Kraft. Sie gilt nicht für Doktorandinnen und 

Doktoranden, die bereits vor Inkrafttreten den Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren 

gestellt haben.                                                                                                                                                                               

(3) Diese Änderungssatzung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn (AM.Uni.Pb.) 

veröffentlicht.  

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Naturwissenschaften vom              

15. Januar 2020 und der Rechtmäßigkeitsprüfung durch das Präsidium vom 05. Februar 2020. 

 

 

Paderborn, den 20. Februar 2020   Die Präsidentin 

        der Universität Paderborn 

 

        Professorin Dr. Birgitt Riegraf 
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